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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Das Parlament wird sich erst 1998 mit der Totalrevision der Bundesverfassung
auseinandersetzen. Bereits im Berichtsjahr regelte es aber eine Verfahrensfrage für die
Durchführung der Volksabstimmungen zu dieser Reform. Die Verfassungskommission
des Nationalrats hatte dazu mit einer parlamentarischen Initiative zwei nur für diese
Totalrevision gültige Neuerungen beantragt. Die erste sieht vor, dass dem Volk nicht nur
ein einziger Entwurf, sondern gleichzeitig auch Varianten zu einzelnen Bestimmungen
vorgelegt werden können. Damit soll einerseits der Gestaltungsspielraum der Bürger
ausgedehnt werden, vor allem aber soll vermieden werden, dass die ganze Revision der
Opposition zu einer einzelnen Bestimmung zum Opfer fällt. Innerhalb eines
Revisionspaketes sollen aber höchstens zu drei Bestimmungen Varianten vorgelegt
werden dürfen. Die zweite Neuerung soll dem Parlament erlauben, zu wichtigen
Grundsatzfragen bereits vor dem definitiven parlamentarischen Entscheid eine
Volksabstimmung (auch mit eventuellen Varianten) durchzuführen, deren Ergebnis dann
für das Parlament verbindlich ist. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.05.1997
HANS HIRTER

Die SVP, die FDP und die FP bekämpften im Nationalrat diese Vorschläge mit dem
Argument, dass sich damit das Parlament aus der Verantwortung schleiche. Zudem
werde damit für den Bürger der Entscheid nicht erleichtert. Da er bei gleichzeitiger
Abstimmung über die Varianten und die Gesamtvorlage nicht wisse, wie letztere dann
definitiv aussieht, könne er diese gar nicht beurteilen. Auch Bundesrat Koller äusserte
sich eher skeptisch zu Variantenabstimmungen. Seiner Meinung nach sollen sich solche
auf jeden Fall auf politisch wenig umstrittene Fragen im Bereich der
Verfassungsnachführung beschränken. Bei wichtigen inhaltlichen Entscheiden im
Bereich der materiellen Verfassungsreform (z.B. der Erhöhung der
Unterschriftenzahlen) bestünde laut Koller die Gefahr, dass eine Mehrheit das ganze
Paket ablehnen würde, um auf jeden Fall nicht zu riskieren, dass eine missliebige
Neuerung in Kraft tritt. Der Nationalrat beschloss mit 95 zu 45 Stimmen, auf die
Vorlage einzutreten. Bei der Detailberatung dieser neuen Regelung im
Geschäftsverkehrsgesetz konnte sich der von der Ratslinken bekämpfte
Kommissionsantrag durchsetzen, dass bei Variantenfragen zu Themen, die in der
bestehenden Verfassung bereits geregelt sind, immer dieser alte Verfassungstext einer
neuen Regelung gegenüberzustellen sei. Nicht zulässig soll es in diesen Fällen sein, zwei
unterschiedlich weit gehende Neuerungen einander gegenüber zu stellen. Die
Befürworter dieser Lösung begründeten ihren Entscheid damit, dass sonst die
Befürworter des Status quo ihre Meinung nur durch eine Ablehnung der ganzen Vorlage
ausdrücken könnten. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.11.1997
HANS HIRTER

Der Ständerat trat auf diese Vorschläge ebenfalls ein. Er lehnte aber den Beschluss des
Nationalrats ab, dass bei Varianten immer die alte Verfassungsbestimmung einer
Neuerung gegenübergestellt werden muss. Kommissionssprecher Rhinow (fdp, BL)
argumentierte damit, dass es sonst unmöglich wäre, dort wo Konsens über eine
Innovation besteht, das Volk mit einer Variantenabstimmung über das gewünschte
Ausmass dieser Innovation entscheiden zu lassen. Der Nationalrat übernahm diesen
Beschluss diskussionslos. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.1997
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich mit einer 2005 eingereichten parlamentarischen Initiative
Studer (evp, AG), welche die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit auf
Bundesebene verlangt. Gegen den Widerstand einer primär aus SVP-Abgeordneten
gebildeten Minderheit empfahl die Kommission für Rechtsfragen (RK-N), dem Vorstoss
Folge zu geben. Die Kommissionsmehrheit war freilich nicht uneingeschränkt für die
Einführung einer allgemeinen Überprüfung von Bundesgesetzen auf ihre Vereinbarkeit
mit Verfassungsbestimmungen. Diese parlamentarische Initiative würde aber
Gelegenheit bieten, die Wünschbarkeit der Einführung eines Verfassungsgerichtes und
allfällige dabei entstehende Probleme im Detail abzuklären. Gemäss

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.04.2009
HANS HIRTER
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Kommissionssprecher Fluri (fdp, SO) habe zum Beispiel die Vereinheitlichung der
kantonalen Prozessordnungen einen Rechtsabbau zur Folge gehabt. Diese wurden
bisher von den Kantonen beschlossen und konnten vom Bundesgericht auf ihre
Grundrechtskonformität überprüft werden. Heute sind sie als eidgenössische Erlasse
von dieser Kontrolle befreit. Die Mehrheit des Plenums liess sich von den Argumenten
der Rechtskommission überzeugen und gab der Initiative mit 80 zu 67 Stimmen Folge. 4

Einigen Wirbel verursachte eine Vorlage der RK-N, die auf die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit zielte und auf zwei parlamentarische Initiativen Studer
(evp, AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) zurückging. Im konkreten Fall soll das
Bundesgericht Bundesgesetze auf ihre Übereinstimmung mit der Verfassung
kontrollieren können. In der im Februar gestarteten Vernehmlassung äusserten sich die
SVP und die FDP ablehnend. Die SP und die Grünen sowie Anwälte, Richter und 12
Kantone, und etwas später auch der Bundesrat befürworteten den Ausbau. Wurde auf
der einen Seite eine Justizialisierung der Politik und das Ende der direkten Demokratie
befürchtet, hob die andere Seite die bis jetzt nicht gewährleistete Normenhierarchie
und die Stärkung des Menschen- und Grundrechtschutzes hervor. Mit 13 zu 10 Stimmen
bei zwei Enthaltungen empfahl die Kommission schliesslich, Artikel 190 zu streichen,
der die Unanfechtbarkeit der Bundesgesetze begründet. Die grosse Kammer folgte im
Dezember ihrer Kommission und nahm den Antrag mit 94 zu 86 Stimmen an. In der
kleinen Kammer wurde das Geschäft im Berichtsjahr nicht mehr behandelt. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.2011
MARC BÜHLMANN

Die bereits mehrere Jahre schwelende Auseinandersetzung um die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit auf Bundesebene nahm im Berichtsjahr ein Ende. Der
Nationalrat hatte noch Ende 2011 den auf die parlamentarischen Initiativen Studer (evp,
AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) zurückgehenden Vorschlag der RK-N für eine Streichung
von Art. 190 BV knapp angenommen. Damit hätte die Judikative die Kompetenz
erhalten, Gesetze auf ihre Verfassungsmässigkeit zu prüfen. Die Änderung und
Aufhebung von Gesetzen hätte jedoch weiterhin der Legislative oblegen. Allerdings
beschloss der Ständerat in der Sommersession des Berichtsjahrs entgegen der
Empfehlung seiner Kommission mit 17 zu 27 Stimmen Nichteintreten. Im zweiten
Durchgang schloss sich die grosse Kammer in der Wintersession 2012 diesem Entscheid
letztlich relativ deutlich mit 101 zu 68 Stimmen an. Lediglich die SP, die GP und die GLP
sprachen sich in der Mehrheit für ein Verfassungsgericht aus. Letzten Endes obsiegten
die Bedenken einer möglichen Einschränkung der direkten Demokratie über das
Argument der Befürworter, die eine Stärkung des Rechtsstaates hervorhoben. Es
entspreche der Tradition der Schweiz eher, Gesetze mit Hilfe des politischen Willens
statt mit rechtlichen Aspekten zu prüfen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2012
MARC BÜHLMANN

Nationale Identität

Der Bundesrat begegnete dem massiven aussenpolitischen Druck, indem er eine unter
der Leitung des Diplomaten Thomas Borer stehende Arbeitsgruppe (task force)
einsetzte. Im Parlament gab eine von Verena Grendelmeier (ldu, ZH) im März 1995
eingereichte parlamentarische Initiative den Anstoss zur Aufarbeitung der
Vergangenheit. Der daraus hervorgegangene Bundesbeschluss über die umfassende
Aufklärung der Rolle des schweizerischen Finanzplatzes vor, während und unmittelbar
nach dem 2. Weltkrieg wurde von beiden Räten für dringlich erklärt und einstimmig
angenommen. Die mit dieser Untersuchung beauftragte und von François Bergier
präsidierte internationale Historikerkommission wurde vom Bundesrat noch vor
Jahresende eingesetzt.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1996
DIRK STROHMANN

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats beantragte mit einer
parlamentarischen Initiative, eine Lücke beim dringlichen Bundesbeschluss aus dem
Vorjahr, welcher die Grundlage zur Arbeit der Historikerkommission Bergier bildet, zu
schliessen. Auslöser für diesen Vorstoss war die Sicherstellung von alten
Bankdokumenten aus dem Shredderraum einer Grossbank durch den Wachmann Meili.
Der Zusatzbeschluss sah vor, dass Personen, welche vor dieser Kommission aussagen
möchten oder ihr anderweitig Informationen zukommen lassen, keine Nachteile wegen
Verletzung der Treuepflicht gegenüber ihrem Arbeitgeber oder des Berufsgeheimnisses
erwachsen dürfen. Dabei soll insbesondere auch ausdrücklich festgehalten werden,
dass eine Kündigung in solchen Fällen nicht zulässig wäre. Der Nationalrat stimmte

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.1997
HANS HIRTER
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dieser Ergänzung zu. Der Ständerat war hingegen der Ansicht, dass eine solche explizite
Formel nicht nötig sei, da Auskunftspersonen, welche in gutem Glauben handeln, durch
den Bundesbeschluss vom Dezember 1996 ausreichend geschützt seien. Die Materialen
zu diesem Beschluss würden nach Ansicht der Kommissionsmehrheit den Richtern
auch in Zivilsachen eindeutig die Anweisung geben, das Interesse der Öffentlichkeit an
der Geschichtsforschung den privaten Klägerinteressen vorzuziehen. Diese Ansicht
wurde auch vom Bundesamt für Justiz geteilt. Die kleine Kammer beschloss mit 35 zu 7
Stimmen, nicht auf die Vorlage einzutreten. Im Nationalrat beantragte die
Kommissionsmehrheit, am Beschluss festzuhalten, da in bezug auf das Zivilrecht die
Rechtslage nicht eindeutig sei; diese Meinung hatte auch der Bundesrat in seiner
Stellungnahme zur parlamentarischen Initiative vertreten. Gegen den Widerstand der
SVP - welche sich insbesondere auch über die publizistische Ausschlachtung des Falls
Meili empörte - entschied der Nationalrat, an der neuen Bestimmung festzuhalten. 7

Der Ständerat befasste sich noch einmal mit dem vom Nationalrat im Vorjahr
beschlossenen besonderen Schutz von Personen, welche vor der
Historikerkommission aussagen. Er hielt gegen den Widerstand der Linken an seiner
Meinung fest, dass Auskunftspersonen durch den Bundesbeschluss, welcher die
Kommission mandatiert hatte, ausreichend geschützt seien, und lehnte es ab, auf die
Vorlage der grossen Kammer einzutreten. Damit wurde das Geschäft aus der
Traktandenliste gestrichen. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.1998
HANS HIRTER

Als Zweitrat hiess auch der Ständerat den Vorschlag der Rechtskommission des
Nationalrats für die Aufhebung von Gerichtsurteilen gegen Flüchtlingshelfer während
der Zeit der faschistischen Regime in Europa gut (parlamentarische Initiative
Rechsteiner, sp, SG). In Abweichung von der grossen Kammer beschloss er, dass für die
Aufhebung der einzelnen Urteile nicht eine noch zu schaffende spezielle Kommission,
sondern die Begnadigungskommission der Bundesversammlung zuständig sein soll. Der
Nationalrat schloss sich dieser Lösung an. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2003
HANS HIRTER

Als Zweitrat stimmte auch der Ständerat dem Gesetz über die Rehabilitierung der
schweizerischen Kämpfer auf republikanischer Seite im Spanischen Bürgerkrieg von
1936-39 zu. In der Schlussabstimmung hiess die grosse Kammer die Rehabilitierung der
Spanienkämpfer gegen den Widerstand der SVP mit 133 zu 50 Stimmen gut, der
Ständerat mit 35 zu 4 Stimmen. Im Berichtsjahr publizierte eine Fachkommission einen
Bericht über den Vollzug des 2004 in Kraft getretenen Gesetzes über die Aufhebung
von Strafurteilen gegen Flüchtlingshelfer zur Zeit des Nationalsozialismus in
Deutschland. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2009
HANS HIRTER

Eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH) forderte, dass der
Schweizerpsalm nach Widmer und Zwyssig als offizielle Landeshymne der Schweiz
gesetzlich festgesetzt werden soll. Damit könne der finale Entscheid über eine
mögliche Änderung der Nationalhymne sowie deren Legitimation demokratischer
gestaltet werden, denn die Kompetenz für eine Änderung der Nationalhymne würde so
nicht mehr beim Bundesrat, sondern bei der Bundesversammlung und via
Referendumsoption bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern liegen. Die
Diskussion über die Zuständigkeit für die Festlegung der Schweizerischen Landeshymne
war einerseits bereits 2013 durch einen von der SGG lancierten Wettbewerb zur
Erneuerung der Nationalyhmne angestossen worden. Folglich war für Minder
beunruhigend, dass an der 1. August-Feier 2018 auf dem Rütli neben dem
«Schweizerpsalm» eine weitere, inoffizielle Hymne gesungen wurde. Andererseits trug
Unmut über die Tatsache, dass der Bundesrat 1981 eigenmächtig den «Schweizerpsalm»
zur Nationalhymne der Eidgenossenschaft erklärt hatte, zu Minders Anliegen bei.
Jene Entscheidung von 1981 hat unterdessen die WBK-SR dazu veranlasst, in der
Vorprüfung kein Folgegeben zu beantragen, denn der Schweizerpsalm, so die
Kommission, sei eben damals bereits zur offiziellen Nationalhymne erklärt worden. Der
Ständerat teilte hingegen Minders Position, dass die alleinige Entscheidungsgewalt des
Bundesrates über die Landeshymne kritisch zu betrachten sei und gab dem Vorstoss als
Erstrat mit 25 zu 18 Stimmen Folge. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2018
CHRISTIAN GSTEIGER
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Im März diskutierte der Nationalrat als Zweitrat über die parlamentarische Initiative
Minder (parteilos, SH), welche verlangte, die Landeshymne «demokratisch
festzulegen». Diana Gutjahr (svp, TG) sprach sich für eine Annahme der Initiative aus
und argumentierte, dass die gesetzliche Regelung der Landeshymne nicht
abschliessend festgelegt sei, denn dass die Debatte überhaupt stattfinde, zeige, dass es
Unsicherheiten gebe in der Angelegenheit. Die Hymne sei ein identitätsstiftendes
Staatssymbol, welches es zu schützen und gesetzlich zu verankern gelte, wie dies auch
bei der Schweizerfahne längst der Fall sei. Ferner sollte, wolle jemand eine Änderung
der Hymne beantragen, das Volk über eine solche Änderung mitentscheiden können,
was aber mit der aktuellen Gesetzeslage nicht gewährleistet sei.
Mit einer kleinen Gesangseinlage verkündete Isabelle Chevalley (glp, VD) dann die
Beratungsergebnisse der WBK-NR, die wie bereits ihr ständerätliches Pendant ihr
Vertrauen in den Bundesrat legte. Die Kommission beantragte mit 14 zu 10 Stimmen der
Vorlage keine Folge zu geben, weil der Bundesrat garantiere, keine willkürlichen
Anpassungen der Landeshymne vorzunehmen und für jede Änderung die Räte
miteinzubeziehen. Kurz gesagt sei der Status Quo ausreichend, um die Landeshymne
angemessen zu bewahren, weshalb in den Augen der Gegnerinnen und Gegner der
Initiative kein Handlungsbedarf bestehe.
Schliesslich wurde die Initiative im Nationalrat abgelehnt: Ihrer Kommission folgend
stimmten bei drei Enthaltungen 97 Nationalrätinnen und Nationalräte gegen und 85 für
Folgegeben. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Landes- und Weltausstellungen

Das Parlament hatte sich mit Nachwirkungen der Expo.02 resp. mit den von ihr für den
Bund verursachten Kosten zu befassen. Die SVP und die GP wollten sich mit den
Berichten der zuständigen parlamentarischen Kommissionen (Finanzkommission und
-delegation, GPK) über die Finanzierung und Projektorganisation der Landesausstellung
nicht zufrieden geben und verlangten mit parlamentarischen Initiativen die Einsetzung
einer PUK. Der Nationalrat verzichtete auf eine erneute Diskussion und beschloss mit
83 zu 56 Stimmen, den beiden Vorstössen keine Folge zu geben. Um einer zukünftigen
Landesausstellung ein sicheres finanzielles Fundament zu geben, schlug Nationalrat
Tschuppert (fdp, LU) mit einer parlamentarischen Initiative vor, einen Fonds zu
eröffnen, in den der Bund jährlich 25 Mio Fr. einzahlen solle. Mit der Verzinsung könnte
so in den nächsten 25 Jahren eine Summe von rund einer Milliarde Franken angehäuft
werden. Der Rat sprach sich mit 130:16 Stimmen gegen diese Idee aus. Als
Gegenargument wurden namentlich die Zweckgebundenheit eines solchen Fonds und
der Widerspruch zur gegenwärtig notwendigen Sparpolitik des Bundes angeführt. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.2003
HANS HIRTER

Stimmung in der Bevölkerung

Nach dieser grundsätzlichen Diskussion behandelte der Nationalrat eine Reihe
parlamentarischer Vorstösse zu diesem Thema. Wie bereits der Ständerat überwies
auch er eine in beiden Räten eingereichte gleichlautende Motion der beiden
Ratskommissionen, welche die Landesregierung bei all ihren Beschlüssen zu
besonderer Beachtung der sprachlichen und regionalen Verständigung verpflichtet.
Damit konnte sich der Bundesrat nicht durchsetzen, welcher die Vorschläge zwar
seinerseits begrüsste, jedoch für deren Überweisung als Postulat plädiert hatte. Er
überwies weiter eine Motion des Ständerats (92.3493), welche im Anschluss an die
Volksabstimmung über die Zugehörigkeit zum EWR eingereicht worden war und den
Bundesrat beauftragt, im Zusammenwirken mit gesellschaftlichen und kulturellen
Organisationen Massnahmen zu treffen, um die Verständigung zwischen den
Sprachgemeinschaften nachhaltig zu fördern.

Erfolg hatte auch eine parlamentarische Initiative von Robert (gp, BE). Darin wird der
Bund aufgefordert, Bemühungen der Kantone zur Förderung der zweisprachigen
Erziehung im Rahmen der Landessprachen zu unterstützen. Der Antrag Maspolis (lega,
TI), der Initiative keine Folge zu geben, wurde deutlich verworfen. Eine weitere
parlamentarische Initiative von Borel (sp, NE) für den Empfang mindestens eines
Radioprogramms in jeder der drei Amtssprachen in der ganzen Schweiz wurde von der
zuständigen Ratskommission in ein eigenes Postulat umgewandelt und dergestalt vom
Plenum überwiesen. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.1994
DIRK STROHMANN
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